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, <;;u Y::::...:f..{)~O _ der Beilagen' zu den 5tenograph~schen Protokolien des I'Jationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode . 

HEPUBIJIK ÖSTEHREICH 
Bundesm,inis teriUill 

,für soziale Verwaltung 

Zl.20.o76/18-6-1/71 

B e a n t W 0 r tun g -----------------------
der Anfrage der Abgeordneten NELTER und Genossen 
an den Bundesminister für soziale Verwaltung be­
treff~nd den voiaussichtlichen Mehraufwand infol­
ge Lockerung der' Ruhensbestimmungen (No. 392/~T) 

In der vorliegenden ArJ.:frage \'lird zUllE-ichst aus-

geführt, daß der Hehraufwand für die am 1.1.1971 

't;irksam gewordcne Lockerung der Huhen3bE::::~tin.m}uü.gei1 

der anfragesteIlenden Abgeordneten müsse sich in 

der Zvii.ßc.ü:.enzei t im Zusammenhang mit der N euberech-

nung der Pensionen nach den neuen gesetzlichen Be-

stimmungen gezeigt haben, wieviele Personen in den 

Genuß der l'.1ilderung der Ruhensbestimmungen gelangt 

seien und welche finanzielle Auswirkung bis zum 

Jahresende zu erwarten sein wird. Schließlich wer-

den an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

.folgende Fragen gerichtet: 

1.) Wieviele Pensibnisten werden drirch den Entfall 
der Ruhensbestimmungen bei 45-jähriger Beitrags­
zeit a) in der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten und b) in der Pensionsversicherungs-

. anstalt der Arbeiter begünstigt? 
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2.) l'lelchcn Hehrauf\'iand hat der Bund den einzelnen 
Pensionsversicherungsanstalten in diesem Zu­
sammen.hang voraussichtlich .im Jahre 1971 zu 
vergüten? . 

3.) \'[~~vicle. ~ensionsen'pflinger. 'I'lerden durch die 
honeren 1~J.nkor:J.l:}en0Gre:nzen J.n den vorgenarulten 
Versicherungs zweigen begünstigt ? 

4.) Wie groß ist der sich durch die EJ:'höhung der 
EinkorUl';1ensgrenze ergebende Nehrauf\'land des 
Bundes gegenüber d.en einzelnen Versicherungs­
anstalten ? 

5.) Welche weitergehende Milderung der Ruhensbe­
stirIlinmr;cn werd.en Sie in Entwurfsfarn für den 
Fall vorbereiten lassen, daß der gegenständ­
liche Hehrauf~')ancl hinter dem geschätzten 
Betrag (60 HilI. Schilling) zur"ückblei ben 
sollt.::;? 11 

In J3eantvlortung dr.::;r A:::ü'rage beehre ich mich 

folgen.dos ausz\.1.führen: 

Die Lockerung der B.uhensbestimmungen in den 

Bereichen des und B-PVG., \'!ie sie 

seit 1. '1. "1971 auf Grund der einschlägieen Hovellen. 

in Kraft steht, sieh'~ z\'Jei Ve:rbess8:!:'ungen vor: 

])1e Grenzbeträge , die im J2.m.:'6 1970 2. 162 S bZ'Il. 

3.844 S betragen haben., hätten sich auf G·rund der 

laufenden J..1lpassung f'Li.r das Jahr 1971 auf 2.316 S 

bZ\'J. 4. 117 S erhöht. Die nach den einschlägigen· 

Novellen am 1.1.1971 in Kraft getretene Grenzbe-

träge wurden jedoch mit 2.500 S bzw. mit 4.300 S . 

festgesetzt. Das Ruhen entfällt ferner zur Gänze, 

\'1enn der Pensionist das 65 ~ Lebensjahr vollendet 

hat und, die Summe der in seiner Pension berück-

sichtigten und der nach de:t'en Stichtag eri'lorbenen 

Beitragszeiten 540 Monate beträgt. 
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Auf G.rund der vorliegenden Anfrage wurde 

bei den Pensionsversicherungsträgern eine sta-

tistische E:rfassung der Ruhensffi,lle unter Be-

rücksicl1tigungder am 1.1.1971 eingetretenen 

Gesetzesä'l1.derung veranlaßt . Die Pensionsver-

. sicherungsträger lronnten, um ein Bild über die 

in der Anfrage verlangten Daten zu erhalten, 

lediglich einen Vergleich des' Dauerschecks 

für Dezember 1970 mit jenem !ür Februar 1971 

'Vornehmen. Danach betrug in der Pensionsver­

sicherung nach dem ASVG. die Anzahl der Ruhens-

fälle im Dezember 1970 19.058 und .im Februar . 

197-j 18.267., die Differenz somit 791. In der. 
-.\ 

Pensionsversicherung der Selbständigen gab es 

im Dezeciber 1970 777 und im Februar 1971 

695 Ruhensf~lle; die Differenz beträgt demnach 

82 Fälle. In.sgesamt waren im Dezember 1970 

19.835 und im Februar 1971 18.962 Ruhens-

fälle zu verzeichnen, so daß der Unterschied .. 
873 Fälle beträgt. 

Aus der Anzahl der im Dezember 1970 vorhande­

nen Ruhensfälle und aus der Tatsache, daß sich die 

Ruhensgrenzbeträge am 1.1.1971 um 18.4 S bzw. 

183 S erhöht haben, kann der Hehra.uf\'land dieser 

Lockerung der Ruhensbestinl1:uungen als r'laximal\vert 

theoretisch ermittelt werden. Diese Ermittlung 

beruht auf der Annahme, in jedem Ruhensfall \"lürden 

sich die neuen Ruhensgrenzen voll' aus\virken. Danach 

I 
~ .' 

lli~ 
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käme ein Mehraufwand von 19.835 x 184 x 14 = 

51 Mio.S zustande. Für den Bund würde sich 

daraus eine Mehrbelastung von rund 57 NiQ.S er­

geben.- Wieviel .. von diesem Maximalwert· abzusetzen 

ist, läßt-sich, wie im folgenden ausgeführt wird, 

statistisch nicht erfassen. Zu der tatsächlichen 

Mehrbelastung aus der Erhöhung der Grenzbeträge 

kommt noch die ebenfalls im folgenden darge­

stellte Hehrbelastung, die aus dem gänzlichen 

Wegfall der Ruhensbestimmungen bei Nachweis von 

45 Beitragsjahren resultiert. 

Die von· den Versicherungsträgern erhobenen, 

derzeit möglichen Unterlagen enthalten keine 

gesi"cherte Aussage über den Hehrauf\vand, der 

durch die Milderung der Ruhensbestimrnungen ent­

standen ist. Zu diesem Schluß kommt man zwangs­

läufig, wenn man an Hand von Modellfällen die 

möglichen Auswirkungen der Milderung der Ruhens-

. bestimmungen untersucht. 
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Modellflille vom Typ einer Versicher~en]~nsion 

Dezember- 1970 

I 

. . 
PensiQn 2.150 S 
·(davon Grundbetrag) (1.000 11) 

. Entgel t 
Modell A 3.500 S 

Ruhensbetrag ohne 
25.Nov. 1.000 11 

Entgelt 
Hode1l B 

mit 
25.Nov. 

Ruhensbetrag ohne 
25.Nov. -

Entgelt 
- !:lodell C 

mit 
25.Nov. 

Ruhensbetrag ohne 
25.Nov. 

JJ 

mit 
25.Nov. 

3.000 S,1: 

838 " 

2.283 s 

121 11 

.', 

Jänner 1971 

ohne· 

Lohnerhöhung 

2.303 S 
(1.071") 

1.071 11 

.1.071" 

3.000 S 

684 11 

500 11 . 

2.~83 s 

mit 

2.303 S 
(1.071") 

3.832 S 

·1.071 fI 

1.071 " 

3.285S 

969 " 

785. Ii 

2Q500 S 

184 u 
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Modellfälle vom Typ einer Witwenpension' 

Pension (50%) -
(davon Grundbetrag) 

Entgelt 
Nodell A 

Ruhensbetrag ohne 
25.Nov. 

mit 
25.Nov. 

Entgelt 
. Modell B 

Ruhensbetrag ohne 
25.Nov. 

Entgelt 
Modell C 

mit 
25.Nov. 

Ruhensbetrag ohne 
25.Nov. 

Entgelt 
Modell D 

mit 
25.Nov. 

Ruhensbetrag ohne 
25.Nov. 

mit 
25.Nov. 

Dezember 1970 Jänner 1971 

ohne mit 

Lohnerhöhung 

L075 s 1 . 151 S 1.151 S 
( 500 11) (535 11) ( 535 11 ) 

4.000 s 4.000 S 4.380 S 

500 :'! 535 11 535 11 

535 11 535 11 

3.500 S 3.500 S 3.832 S 

500 " 534 " 535 11 

351 " 535 " 

." 
3.150 S -3.150 S 3.449'S 

381' 11 184 iI _ 483 iI-

1 " 300 ~, 

2.876 S 2.876 S 3.149 S 

107 " 183 11 

------------------------------------------------ -
\ 
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Die vorstehenden Modellfälle zeigen deutlich, 

daß es mindestens drei Gruppen von Ruhensfällen gibt, 

in denen verschiedene Auswirku.ngen der rvUlderung der 

Ruhensbestimmungen hinsichtlich der Änderung der 

Ruhensgrenzbeträge auftreten. Und zwar 

1. wenn das Entgelt genügend hoch ist, wird 
nach wie vor der volle Grundbetrag ruhen, 

• ohne Rücksicht darauf, ob mit Jänner 1971 
eine Lohnerhöhung eingetreten ist oder nicht; 

2. bei mittleren Entgelten ruhte im Dezember 
1970 nicht der volle Grundbetrag; die Höhe 
des ruhenden Betrages im Jänner 1971 hängt 
von einer allfälligen Lohnerhöhung ab und 
wi~ddadurch größer oder kleiner sein als 
im Dezember 1970; 

3. bei kleineren Entgelten, die im Dezember 
1970 noch zum Ruhen geführt haben, kommt 
es' ab Jänner 1971 nicht mehr zur Anwendung 
der Ruhensbestimmu'JJgen. 

Lediglich die dri ttgenamlte Gruppe konnte in dem 

von den PeIisionsversicherungstr~ern zur Verfügung ge-

stellten Material erfaßt werden" Die statistische Er­

fassung der beiden anderen ty.pischen Gruppen kam;!. im' 

nachhinein nicht mehr verlangt werden, weil dies zur 

. Folge hätte, daß die Träger alle 1971 yorhandenen 

Ruhensfälle für diesen Zweck einzeln noch einmal bearbei-

ten müßten. 

Bezüglich der Auswirkung des ebenfalls in den am 

1.1.1971 in Kraft getretenen einschlägigen Novellen 
'. 

geregelten Wegfalles der Ruhens'bestimmungen bei Nachweis 

Zu 465/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 7 von 18

www.parlament.gv.at



- 8 -

einer 45jährigen Beitragszeit hat die Pensionsver­

sicherungsm:1Stal t der Angestellten eine Schätzung 

vorgenommen. Sie rechnet mit etwa 100 bis 150 

Fällen, in denen deswegen die R.uhensbestimmungen 

nicht mehr zur Anwendu:ng kommen, Diese Fälle betref­

fen vor allem Alterspensionen. 

Wenn man den Mehraufwand a.n aand eines Bei­

spieles abschätzen will, könn'i~eman hiezu folgende 

Überlegung- anstellen: Ein Angestellter mit 6.000 S 

Mona tsei.nkommen tritt nach dem Stichtag für die 

Pension wieder mit einem Einkommen von 6.000 S in 

Beschäftigung. Seine Pension beträgt 79.5 v.H. von 

6.000 S = 4.770 S, davon 1.800 S Grundbetrag. Vor 

der 25. Novelle zum ASVG. ruhte-der Grundbetrag, 

der Pensionist bezog daher 6.000 S Erwerbseinkom­

men + 2.970. S Pension· ~ 8.970 S. Nach der 25. Novelle 

entfällt das Ruhen des Grundbetrages, der Pensionist 

bezieht 6.000 S Erwerbseinkommen + 4.970S Pension'= 

10.'770 S. Die Mehrbelastung beträgt daher 1.800 S 

·X 14 = 25.200 S jährlich. Für je 100 bis 150 solcher 

Fälle erg!.bt sich daher eine l1ehrbelastung von 2,5 

bis 3,75 Mio.8 jährlich. Außerdem kann vermutet werden, 

daß eine Anzahl Pensionsberechtigter, die ihre Pen-

sion bisher nicht beanspruchten, weil sie ein Ruhen 

nicht in Kauf nehmen wollten, nunmehr den Pensionsantrag 
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im Hinblick auf den Wegfall der Ruhensbestimmungen 

bei 45 Beitragsjahren stellen werden. Der jährliche 

Mehraufwand für je 100 solcher Fälle kann mit etwa 

7 Mio.S angenommen werden. 

Ungeachtet dessen, daß der statistischen Er-

fassung der Pensionsversicherungsträger nur ein ge-

l:i.nger Aussagewert zukommt, sehe ich derzeit für 

eine weitere Lockerur...g der Ruhensbestimmungen keine 

Möglichkeit. Ich möchte in diesem Zusammenhang zu­

nächst hervorheben, daß die geltenden Ruhensbestim­

mungen eine Re~he von Möglichkeiten bieten - über 

die in den Kreisen der in Frage kommenden Pensioni-

sten vielleicht nicht immer volle Klarheit besteht 

einen Nebenverdienst zu erzielen, der überhaupt 

nicht zum Ruhen führt oder der nur einen verhältnis-· 

mäßig niedrigen Ruhensbetrag zur Folge hat. 

So. ist vorerst festzuhalten, daß das Ruhen nur 

den Grundbetrag der Pension, nicht aber aU.ch die 

Steigerungsbeträge erfaßt. Welche ,Auswirkungen diese 
. , 

Regelung in der Praxis hat, geht aus der folgenden 

Übersicht hervor. Sie zeigt, wie hoch, je nach der 

'Anzahl der. erworbenen Versicherungsjahre, der Teil 

der Pension ist,. der vom Ruhen nicht erfaßt wird, 

der also dem P·ensionisten unge'kürzt verbleibt: 

I. 

\ 
.. \, 
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Von der gesamten Pension sind 

bei . . . Vers. Jahren nichtruhensfähig , 
(Steigeruncsbetrlige) 

ruhensfühig 
(G-rundbetrag,) 

30 47,4 
32 50,0 

35 53,5 
40 58,3 

45 '62,3 

Bei 32 Versicherungs jahren kaIlll dermach 

höchstens nur die halbe Pension vom Ruhen erfaßt 

52,6 

50,0 

46,5 

41,7 

37,7 

werden. Bei höheren Versicherungszeiten - in der 

Hauptsache bei Alterspensionen - si~~t der ruhens-

fähige Teil einer Pension sogar erheblich unter 

die Hälfte. 

''las der Umstand, daß sich das Ruhen nur au:f 

den Grundbetrag einer Pension erstreckt, in Absolut­

beträgen ausgedrückt, bedeutet, zeigen die :folgenden 

Be5.,3piele: 

J1uhen nach § 94 ASVG. bei Versichertenpensionen 

: Benessu~Esgrun~l?ge 

zei -S' 

1lGrUndbetrag .. 
2 steigerUngSbetr., _ -.",.--~~'"i"r"" 
3 Pension 2.000-S 3.000 S 4.00Ö S 5.000 S ~OO S 

<ll 600 11 900 ~i.; 1.200 11 1.500 11 1.800 11 

30 J. 2 ." 540 11 810 ;! 1.080 u 1.350 n 1.620 11 

3, 1.140 11 1. 710 J:' 2.200 11 2.850 iJ 30420 11 
_w·· ... · __ , __ 

1 ~ 600 11 900 i ~ '10200 11 1.500 I' 1.800 " 35 J. ~~ 690 n 1.035 ~~ 1.320 IJ 1.725 !J 2.070 " 
1.290 11 1.935 " 2.550 !I 3.225 11 3<870 " 

il 600 11 900 H 1.200 " 1.500 H '10300 I! 

40 J. 840 " 1.260 11 1.630 11 2.100 !! 2.520 " 
1.440 11 2.160 11 ,2.880 n 3.600 " 4.320 11 

.-::-_ ... 

1~ 600 11 900 " 10200 11 1.500 11 1.800 " ',l 

45 J. 990 11 1.485 j, 1.930 " 2.475 11 2.970 11 

3) 1.590 11 2.385 " 3. 1 (JO 11 3.975 11 4.770 11 

, - ' 

'I 
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\He bereits eingangs er\"äbnt, tritt nach 

den seit 1.1. 197'1 geltenden RuhensbestiIillIlungen 

im Jahre 1971 ein Ruhen nur ein, i/lellll das Er­

\'lerbseinlcommen allein den Betrag von 2.500, S 

monatlich übersteigt, bZ\<J. \'lenn das Er\'J8rbsein­

kommen zusammen'm.it'der :Pension den Betrag von 

4.300 S monatlich übersteigt. Hat der :Pensio­

nist Anspruch auf eine Kinderbeihilfe, so sind 

im. Jahre 1971 vorn Er\IJerbseinlcommen 644 S abzu­

setzen. Jeder Pensionist kar~l daher ein zusätz­

liches Einkommen von mindestens 2.500 S im ~lonat , 

erzielen,ohne daß ein Ruhen seiner Pension ein-

tritt; zu Pensionen, die weniger als 1.800 S 

monatlich betragen, können sogar mehr als 2.500 S 

dazuverdient werden. 

-Diese Grenzbeträge begünstigen, entgegen 

der des .öfteren,gehörten Meinung, die kleineren 

Pensionen - insbesonders die 'Vi t;.wenpcnsionen ~. 

und die, kleineren Nebeneinkommen, \'lie aus der' 

folgend~n Darstellung ersichtlich ~st; dem Bei­

spiel liegt eine Pension mit einer Bemessungsgrund­

lage von 3.000 S (Grundbetrag 900 S bzw. 450 S) 

zugrunde: 
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Vers. l'Ion2.tliche 1 ) HOllatlichcs Ervlcr'bsoinkof::sen zeit Pension 2) 2.500 S ),000 S :5.500 S -
25 J. Vers.= 1.530 S 1 ~ 230 s 730 s 

2) 4.030 11 4.300 11 4.300 11 

\'Ii. == 765 s .. '" 
2~ 3.265 11 3.765 11 4.265 11 

30 J. Vers.= 1. 710 S 1 ~ 410 S 900 S 
2} 4.210 I1 4.300 11 A.3'j 0 11 

\'[i. == 855 s 1 \, 55 JI ./ 

2) ;~ ~355 H 3.855 11 4,,300 11 

1) Ruhender Bet~?p 
2) Gesar.:lteirlj::oilll~~~L 

Abi:~r' auch: im Bereich der höheren Ponsionen und 

Nebsneinkommer?, \'lerden die Auswirkungen der Ruhensbe-

stimw.ungen oft überschätzt; den folgenden Beispielen 

liegt Bine Bemessungsgrundlage von 6D OOO S (Grund­

betrag 1.800 S bzw. 900 S) zugrunde: 

1:,.000 C' 
1J 

900 s 
4.630 11 

450 11 

4.315 11 

900 s 
4-.810 11 

450 11 

4.405 11 

Vers. Honatliche ~~ Honatliches Ervlerbseirüco:r:1Den 
zeit Pension 2.500 S 3.000 s 3.500 S 4.00.0 

4·Q J. Vers.= 4.320 S 1 ) 500 s 1.000 S 1.500 
'2 ) 6.820 !I 6.820 11 6.820 iI 6.820 

vIi. == 2.160 S ~~ 500 11 900 11 900 
4.660 11 4.660 11 4.760 11 5.620 

-
45 J. Vers.== 4.770 S ~~ 500 ~; 1.000 11 1.500 

7.2'70 Ir 7e270 fI 7.270 II 7.270 
1.'" • = 2.385 s. ~~ 500 ::1 900 11 900 ~Ii~ • 

'4 gor:: t! 4·.885 Ir 4.9:-j5 u 5.485 .• O:J 

~~ RuhcEder, Betx'ag 
Ge samt e imc Ot1.rn.en. 

Es sind somt Pension;i.sten, die zuletzt mit der 

Höchstbeitragsgrundlage versichert Vlaren, ohne \'lei tereq 

in der Lage, hohe Gesanteinkommen zu erzielen~ die \']9i t 

über den durchscbnittlichen-Beitragsgrundlageu"liegena 

Eine vJei tere Haßnar...!:le, die dazu beiträgt, die Aus­

\'lirkung der Ruhensbestirr'J:lungen zu mildern , stellt die 

im Rahmen dieser Bestimmung bestehende Högl.ichkei t dar, 

I ' , 

s 
,.., 
u 
11 

u 
Ir 

tJ 

I' 

IJ 

I! 

5.000 S 

900 S 
5.630 " 

450 fI 

5.315 11 

900 S 
5.310 It 

450 It 

5.405 11 

50000 S 

1.800 S 
7 5')0 ,.' c. " 

900 11 

6.260 !! 

1.800 11 

7.970 11 

900 tI 

6.485 'I' 

, i 
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einen Jah .. -r8sausgleich zu beantragen. Die Antrag­

steIlung führt dann zu einem positiven Ergebnis, 

wenn die jährlichen Nebeneinkünfte höchstens 

30.000 S betragen haben und in vJeniger als den 

, z\'Jölf Kalendermonaten Eünes Jahres zustandegekorn-

men sind. Ein Pensionist könnte sorni t et\'Ja in 

einem Kalenderjahr drei r,lonate lang je '10.000 S 

verdienen,' was ZVJar innerhalb des Kalenderjahres 

zur Anwendung der Ruhensbestim..rnungen führen würde, 

im folgenden Jahr aber die Refundierung der zum 

Ruhen gebrachten Beträge im vrege des Jal1-xesaus­

gleiches zur Folge hätte. 

JYIan könnte aus der Aufzählung dieser llIöglich­

keiten,neben der Pension ein Ei~~ommen zu er­

','zielen, das zu'keinem Ruhen oder nur zu einem 

geringen Ruhensbetrag f'ühTt, zu. dem Schluß verlei­

tet werden,' die völlige Beseitigung der Ruhensbe~ 

. stimmungen \'Jürde für die finanzielle Si tua tion 

c1erPensionsversicherung keine \'lesentliche Hehr­

belastung bedeuten. Eine solche Betrachtungsweise 

läßt aber außer Acht j daß die Ruhensbestirnmungen. 

"nicht 10 sgelöst, sondern nur in Zusammenhang mit 

den übrigen leistungsrechtlichen Vorschriften der 

Pensionsversicherung gesehen v/erden dürfen. In 

,'allen. Pensionsversiclterungen ist bekanl1tlich der 

Anfall einer, Pension u.a. davon abhängig, daß der 

f 

'\ t 
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Versicherte am Stichtag nicht mehr der Pflicht­

versicherung unterliegt bzw. daß seine Gewerbebe­

rechtigung erloschen ist odor daß die die Pflicht-

versicherung tegrüudende Erwerbstä.tigkeit nicht mehr 

ausgeübt wird .. Würden die Ruhensbestimmungen weg­

fallen, würde auch die Aufr~3cb.terhaltu::').g e.ieser 

Stichtagsregelung nicht mehrh8grändet seir., w(:ül 

sie nur im Zusammenhang rui t den Ruhensbesttmmung,-en 

einen Sinn erhält. :Die Beseitigung der Stichtags~, 

regelung hätte aber eine tiefgreifende Wirknng G~uf 

das Wirtschaftsgefüge. Wie schon in den Erläuterungen 

zur Stammfassung des ASVG. ausgeführt wurde,nerech= 

tigt die Sicherung ausreichender Pensionen das Ver­

langen, daß der Versicherte bei Inanspruchne.hmclder 

Alterspension seine versicherungspflichtige Besc:hhf-, 

tigung aufgibt, damit auch jüngere Arbeitskräfte 

einen Arbeitsplatz erhalten. Dieses Argument gilt . . 

uneingeschränkt auch in'den Pensionsversicherungen· 

der Selbständigen. Bei einer Abschaffung der R~~ens-

. bestimmungen und damit der Stichtags,regelung wUrde 

diese Wirkung verlorengehen, was um so ungerei.mter 

wäre, als bei ,Schaffung des GSPVG. und auch des B-PVG. 

U.B. der Gedanke Pate stand, mit der Pensionsversiche-

rung ein weiteres Instrument zur :Stru.kturtereinigung 

und Verjüngung dieser Wirtschaftszweige zu schaffen. 
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Angesichts dieser Darstellungen über die tat­

sächlichen Auswirkungen der Ruhensbestimmungen 

möchte ich meinen Standpunkt in der Frage einer 

weiteren Lockerung der Ruhensbestimmungen neuerlich 

bekräftigen: Die Pension im, Rahmen der Sozialver­

sicherung soll demjenigen, der aus Krankhei ts- ode~i,; 

Altersgründen sein Arbeitseinkommen verloren hat oder 

bei Tod den Hinterbliebenen den Verlust dieses Arbeits-

einkommens weitgehendst ersetzen. Die Pension soll' 

aber nicht von sozialen Lösungen abgesehen, eine ab 

, einem bestimmten Alter voll zu kassierende Aufbesse-

rung des Arbeitseinkommens sein. Das Ruhen des Grundbe­

trages ist vom sozialen Standpun..l{t daher voll gerecht­

fertigt. 

'Es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß 

der Bund im Jahre '1971 aus dem Titel des Bundesbei-

trages einen Zuschuß von fast 9 Mrd,.S zur Pep.sions-: 

versicherl.7cng leisten wird. Darüber hinaus wird BI" 

noch an Ausgleichs zulage rund 2,5 Mrd. S zu er'bringen 

haben. Unter Berücksichtigung dieser beträchtlichen 

Mittel, die v<?n der Allgemeinheit aufgebracht werden 

müssen, damit die Pensionsversicherungsträger ihre 

gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen können:, halte ich 

es nicht für vertretbar, vom rein.en Versicherungs-

prinzip ausgehend" das Erwerbseinkommen eines Pensions­

berechtigten gänzlich außer Betrachtzu iassen. 

'\ ! 
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Wie ausgeführt, wird vom Ruhen höchstens der 

Grundbetrag der Pension, d. s" 30 '\l"",n. der Pensions-

bemessungsgrundlage , erfaßt-. Da der Aufwand für die 

Pension nicht nur von den Versicherten und. ihren. 

Dienstgebern, sondern mit etwa einem Viertel vom 

Bund getragen wird, könl''lte man d.avon sprechen, daß 

der Bund Hberwiegend den Grundbetrag :fine.nziert, 

während die Mittel für' d.ie anderen FensionshGs-i.;and-

teile von den Versicherten und ihren Dienstgatern 

aufgebracht werder .• Der Schillingbetrag , dc,T' dem} 

Grundbetrag der Pension entspricht , stellt ::üch so be-

sehen nicht als Versicherungsle.i..stung, sonJe:r::',:l als 

Leistung der Allgemeinheit dar. Dami.t, scheinen d5,e 

Ruhensbestimmungen, die sich nur auf den Grund118trag 

beziehen, auch aus dieser Sicht gerechtfertigto 

Zusammenfassend nehme ich zu den gestellten Fragen 

die Erklärungenhiefür sind in der Darstellv,ng '!2l1t-
. 

halten - wie folgt Stellung~ 

Diegenaue Zahl der durch den Entfall der Ruhens-

,bestimmungen bei 45-jähriger Be:Lt ragszeit begünstigter~, 

Pensionisten kann so kurz nach df;ID Inkrafttre'cen dieser 

Regelung nicht exakt festgestellt werd.en. In der ?en-

sionsversichehmg der Angestellten ist mit etwa '100 

. 

bis 150 Fällen zu rechnen. Darüber hinaus kann angenommen 

werden, daß von den rund 16.000 Personen (Grundzählung 
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vom Juli 1970), die über 65 Jahre alt sind und noch 

in Beschäftigung- stehen, einTeil von der nunmehr 

gegebenen Höglichkeit, neben dem Erwerbseinkommen 

auch die Pension ungekürzt zu beziehen, Gebrauch machen 

wird. Der jährliche Mehraufwand für je 100 solcher neu 

hj.nzutretender Fälle kann mit ehva 7 Mio.S ai1gcnommen 

werden" I:n, der _Pcnsionsversicherung der Arbei·~er 

wirkt sich diese Regelung nur Zeit nicht aus. 

Zu 2.; t 

Hinsich-r;lich der M'ehrbelastung des Bundes läßt 

sich nur der höchstmöglj.che Betrag im Ausmaß von etwa 

60 Mio .Ser'ml tteln. Wieviel von diesem Maximalwert. 

abzusetzen ißt, läßt sich aus den oben dargestellten 

Gründen statistisch nicht erfasseiL 

Zu 3.): 

Von der Zahl der Pensionsempfänger. die durch 

die höhe:ceI+ Eink;0mmensgrenzell in der Pensionsversiche- ! ' 

ru,ag ll&ch dem ASVG. begünstigt werden ~ läßt s ich nur 

die Zahl der Personen feststellen, bei denen das 

o Ruhen zur Gänze weggefalle:;:), ist. Sie 'beträgt 791. Die 

Zahl der Personen, ,bei denen die Lockerung der Ruhens­

bestimmungen zu einer Verminderung des ruhenden Be­

trages, nicht aber zum Wegfall des Ruhens ftihrt,könnte 

nur ermittelt werden,- wenn die Träger der Pensionsver-

sicherung alle 1971 vorhandenen Ruhensfälle zu diesem 
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Zweck einzeln noch einmal bearbeiten würden, was 
, , 

einen unvertretbaren Verwaltungsaufwand zur Folge 

hätte. 

Zu 4): 

Die Mehrbelastung des Bundes läßt sich :t!.ltr in 

rÜ;ill unter 2.) angegebene!J. Ausmaß global er:.C',g,ssen. 

Zu 5oJJ. 

AUEl den oben im einzelnen c,argestell ten Gründen 

halte ich es nicht für vertretb&r, das Erwerbsein-

~ommeu eines Pension~berechtigten gänzlich außer 

Betracht zu lassen, da Ruhensbestimmungen, die 'oich 

nur auf den Grundbetrag beziehen, im Hinblick auf 

die hohe Beitragsleistung,des Bundes, zur Pensionsver .... 

sicherung gerechtfertigt erscheinen. 

. -; 

, 
, \ 
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